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Begründung 
 

Ziele 
Erarbeitung und Abstimmung des Entwurfs der Ausbildungsordnung 
nach §4(1) in Verbindung mit § 5 BBiG  

Aufgabenstellung 

Die bestehende Ausbildungsordnung aus dem Jahr 2000 soll an die 
ebenfalls anstehende Neuordnung der Drucker-Ausbildungsordnung im 
Sinne der Berufsgruppenbildung angepasst werden, Zudem sollen die 
beiden Qualifikationen „großformatiger Digitaldruck“ und die „Schneid-
plotttechnik“ als Endqualifikationen in die Ausbildungsordnung aufge-
nommen werden.  

Ergebnistransfer 
Im Anschluss an die Erarbeitung sollen Informationsmaterialien erstellt 
und Informationsveranstaltungen durchgeführt werden. 

 
 

Konkretisierung des Vorgehens  
 

Methodisches Vorgehen 

Die Durchführung des Ordnungsverfahrens erfolgt gemäß der Empfeh-
lung des Hauptausschusses vom 27.6.2008 zur Qualitätssicherung und 
zum Qualitätsmanagement in Ordnungsverfahren. Sie umfasst im We-
sentlichen die Moderation und die Leitung der Sachverständigensitzun-
gen, die Diskussion von Expertisen und Gestaltungsvorschlägen im 
Gremium unter Einbeziehung einschlägiger Literatur, die Abstimmung 
über die Gestaltung des Verordnungsentwurfs sowie die Abstimmung 
des Verordnungsentwurfs mit dem Entwurf des Rahmenlehrplans. Bei 
Bedarf werden zusätzliche Expertenmeinungen eingeholt.  

Interne und externe Beratung 
Für das Ordnungsverfahren wird ein Fachbeirat mit von den Spitzenor-
ganisationen benannten Sachverständigen

1
 gebildet. 

Dienstleistungen Dritter Keine 

Kooperationen Keine 

 
 

Meilensteinplanung 

 

Nr. Meilenstein Terminplanung 

-- Weisung ist eingegangen. Juni 2009 

M1 Sachverständige sind benannt. Juli 2009 

M2 
Terminabstimmung für die Sachverständigen-
sitzungen ist erfolgt. 

Juli 2009 

M3 
Sachverständigensitzungen sind durchgeführt 
und protokolliert. 

Bis Mai 2010 

M4 
Zeugniserläuterung und Verordnungstext sind 
erarbeitet.  

Bis Mai 2010 

M5 Gemeinsame Sitzung ist vor- und nachbereitet. Juni/Juli 2010 

M6 
Die überarbeitete Verordnung ist an das BMBF 
und die Fachministerien übergeben worden. 

August/September 2010 

M7
2
 Ergebnis ist auf AWeB eingestellt. Oktober 2010 

 
 

                                                 
1
 Zur Anzahl an Sachverständigen vgl. Richtlinie des Hauptausschusses für die Durchführung der Aufgaben des BIBB (Stand 

20.6.2006), § 7, Abs. 2. bzw. Institutsanweisung 11/2006 - 1 
2
 Die Einstellung ins AWeB könnte, unter Maßgabe der laufenden Aktualisierung, auch an anderer Stelle, z.B. als M1 mit den 

Eckwerten oder nach M3 mit den ersten Entwürfen der Zeugniserläuterung, erfolgen. Auch besteht die Möglichkeit, den ge-
schützten Bereich zu nutzen.  


